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Tabelle 1 Die effektiven Abstimmungsresultate

Initiative 
«Recht auf 

Leben 
(Ja in %)

Stempel
abgaben

(Ja in %)

Gebrannte
Wasser

(Ja in %)

Brot
getreide

(Ja in %)

Stimm-
beteiligung

(in %)

CH .............. 31.0 66.5 72.3 57.1 35.0

ZH 20.9 72.7 78.7 58.7 46.3
BE 24.7 72.1 76.3 48.4 31.3
LU ............... 49.6 60.2 63.4 45.4 39.0
UR .............. 54.6 51.7 60.7 50.9 37.3
S Z ................ 50.9 59.6 61.9 49.1 35.0
o w 61.5 61.0 67.0 46.7 40.0
NW ........... 52.9 63.2 68.5 51.0 35.6
GL .............. 30.2 68.6 74.7 59.7 35.0
ZG .............. 37.0 72.7 75.5 60.2 42.3
FR 49.0 56.1 67.7 57.7 29.0
S O ............... 32.8 56.8 62.7 52.4 66.4
BS ............... 18.2 68.7 77.0 63.5 35.4
BL 19.5 72.4 77.4 61.6 34.5
SH 21.9 66.2 71.5 43.1 66.9
AR .............. 27.6 67.7 72.9 58.7 38.0
AI ................ 65.3 63.7 71.6 60.6 33.0
S G ............... 48.6 72.9 77.8 62.9 35.1
GR 45.6 68.5 77.5 59.4 31.0
AG .............. 32.0 66.2 70.8 53.6 29.2
T G ............... 35.1 64.7 70.2 51.2 37.6
TI ................ 39.8 68.6 76.4 71.9 29.1
VD 17.0 57.8 65.5 71.6 24.3
VS ............... 70.1 54.0 60.1 51.0 29.6
NE ............. 16.3 55.1 62.8 69.5 26.6
GE 16.8 62.9 69.4 72.0 25.4
JU .............. 55.8 27.4 37.5 59.4 26.6
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Nachanalyse der eidgenössischen Volksabstimmung 
vom 9. Juni 1985

Ergebnisse einer Repräsentativ-Umfrage in der deutschen und französischen Schweiz

Am 9. Juni 1985 war der schweizerische Stimmbürger aufgerufen, sich über vier ver
schiedene eidgenössische Vorlagen auszusprechen.
Die Initiative «Recht auf Leben» verlangte die ausdrückliche Aufnahme eines entsprechen
den Rechts in die Bundesverfassung. Das menschliche Leben sollte von der Zeugung bis 
zum Tod geschützt werden.
Die drei anderen Vorlagen waren finanzieller Art. Mit den folgenden drei Massnahmen 
wurde ein Beitrag zur Gesundung der Bundesfinanzen angestrebt:
•  Aufhebung der Kantonsanteile am Reinertrag der Stempelabgaben
•  Neuverteilung des Reinertrags aus der fiskalischen Belastung gebrannter Wasser
•  Aufhebung der Unterstützung für die Selbstversorgung mit Brotgetreide.
Durch dieses «Multipack» (Zusammenschnüren von verschiedenen Abstimmungsgegen
ständen) wurde der Stimmbürger einmal mehr am gleichen Tag mit Vorlagen höchst unter
schiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Inhalts konfrontiert. Ein Volksbegehren mit 
ethischen Zielsetzungen stand drei Regierungsvorlagen aus dem Bereich der Bundesfinanz
politik gegenüber.
Auch die Abstimmungsresultate unterschieden sich stark. Während das «Recht auf Leben» 
verhältnismässig eindeutig -  wenn auch mit auffälligen regionalen Nuancen -  verworfen 
wurde (69% nein), hiess der Souverän die drei Finanzvorlagen gut, wobei nur die beiden 
ersten eine deutliche Zustimmung fanden (Tabelle 1).
In der folgenden Untersuchung sollen einige Aspekte des Abstimmungsverhaltens be
leuchtet und erklärt werden. Einmal gilt es zu prüfen, welche Faktoren die Stimmbe- 
teiligung am stärksten beeinflussten. In einem zweiten Schritt wird geklärt, welche Bevölke
rungsgruppen in besonderem Masse die Volksinitiative einerseits und die Finanzvorlagen 
andererseits befürworteten bzw. ablehnten. In einem dritten Schritt schliesslich gehen wir 
der Frage nach, welche Motive für die Ergebnisse bei den verschiedenen Abstimmungs
gegenständen jeweils den Ausschlag gaben.

1. Die Stimmbeteiligung und ihre Bestimmungsgründe

Im Vergleich mit dem längerfristigen Mittel kann die Stimmbeteiligung mit 35% als durch
schnittlich bezeichnet werden. Sie ist nicht überwältigend, wenn man die leidenschaftliche 
Kampagne bedenkt, die der Abstimmung vorausging, und wenn man die höheren Werte 
des Jahres 1984 (42% und mehr) berücksichtigt. Sie ist aber auch nicht als bescheiden zu 
bezeichnen, da die 30-Prozent-Grenze überschritten und eine Quote erreicht wurde, die mit



den beiden vorangegangenen A bstim m ungen (34 und 37% ) vergleichbar ist. M an kann sich 
fragen, ob es vor allem  die Volksinitiative gewesen ist, welche die Stim m bürger mobilisiert 
hat. Zwei G ründe sprechen für diese H ypothese:
•  der A nteil der leeren Stim m zettel ist bei den drei Regierungsvorlagen (7 -6% ) m ehr als 

dreim al höher als bei der Initiative (2% ).
•  Der S tand der K enntnisse über das «Recht au f  Leben» übertrifft jenen  über die drei 

Finanzvorlagen bei weitem (G rafik 1). Die Stim m bürger sind über die Initiative wesent
lich besser inform iert. E ine grössere Zahl von ihnen kann den A bstim m ungsgegenstand 
und  den Inhalt der Vorlagen wiedergeben. Im  weiteren ist das A bstim m ungsergebnis 
bei der Initiative besser bekannt. Die S tim m bürger können schliesslich ih r eigenes 
Stim m verhalten im Zusam m enhang m it dem  «Recht au f  Leben» besser begründen. D a
bei sind keine grossen U nterschiede zwischen U rnengängern  und  Personen, die sich an 
der A bstim m ung nicht beteiligten, festzustellen.

G R A F IK  1: K enntnisstand der Befragten*

Kenntnis der 
Bezeichnung 
der Vorlagen

Kenntnis des 
Inhalts der 
Vorlagen

Kenntnis des 
Ergebnisses der 
Abstimmungen

Begründung des 
Stimmverhaltens

FINANZVORLAGEN

INITIATIVE

* Als «ja» gelten Antworten, wie sie in den Tabellen 2 ,4 ,5 ,6  und 8 im einzelnen dokumentiert sind. 
Als «nein» werden ungenaue, unspezifische und falsche Antworten einschliesslich der Kategorie 
«weiss nicht» gewertet.
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Die Kirchen als Mobilisierungsfaktor

Die Analyse der sozio-dem ographischen M erkm ale der Stim m bürger ergibt ein m ehr oder 
weniger bekanntes Bild (G rafik  2). U ntersucht m an die Abweichungen von der durch
schnittlichen Stim m beteiligung für einzelne Bevölkerungsgruppen, dann  stellt m an fest, 
dass die folgenden W ählerschichten überdurchschnittlich häufig  den G ang zur U rne ta te n :
•  über 50jährige (M erkm al 2)
•  Personen m it höherer Bildung (M erkm al 3)
•  Personen aus H aushaltungen , deren Vorstand eine m ittlere bis höhere berufliche Stel

lung einnim m t (M erkm al 4)
•  Verheiratete (M erkm al 5)
•  P rotestanten  (M erkm al 6)
•  G läubige und vor allem religiös Praktizierende (M erkm ale 7 und  8)
•  D eutschsprachige (M erkm al 9)
•  Bewohner ländlicher G egenden (M erkm al 10)

Einm al m ehr bestätigt sich, dass jene Stim m bürger häufiger am  öffentlichen Leben teil
nehm en, die besser in die G esellschaft integriert sind. Z unächst ist die politische A ktiv ität 
eng verbunden m it der Partiz ipation  in anderen sozialen Bereichen, sei es im ökonom i
schen, im religiösen oder im kulturellen Umfeld. D ann scheint, unabhängig  von den indivi
duellen M erkm alen des einzelnen Stim m bürgers, die politische K ultur eine gewisse Rolle 
zu spielen. Je m ehr das soziale Milieu zur Teilnahme am  politischen Geschehen anregt, 
desto wahrscheinlicher ist auch ein E ngagem ent des Einzelnen.
F ür die Stim m beteiligung am  9. Jun i 1985 gilt es im m erhin zwei B esonderheiten hervor
zuheben :

Erstens enthalten  sich die Frauen weniger oft der Stim m e als üblich. Sie nehm en an  der 
A bstim m ung gleich zahlreich teil wie die M änner. Sehr wahrscheinlich erk lärt sich dieses 
Phänom en durch den M obilisierungseffekt, den die Initiative «Recht au f  Leben» ausgeübt 
ha t (M erkm al 1).

Zweitens erweist sich die Religion als für die Stim m beteiligung besonders wichtig. G enauer 
gesagt, ist es n icht die Konfession an sich, sondern der G laube und die A usübung religiöser 
Tätigkeiten, welche den A usschlag geben. Die A bstim m ung h a t ganz besonders die eifrig
sten G läubigen m obilisiert, d.h. jene, die m indestens einm al pro Woche die K irche be
suchen, und  jene, für welche die Religion eine äusserst grosse Bedeutung hat (M erkm ale 
7 und  8). D am it wird die religiöse K onfliktlinie au f der politischen Szene wieder be
deutungsvoll. Es scheint den Kirchen gelungen zu sein, das T hem a «Recht au f  Leben» zu 
politisieren.

Die Bedeutung der Religion w ird durch  die Parteizugehörigkeit der Stim m bürger be
stätigt. U nter den Parteisym path isan ten  sind diejenigen der religiösen Parteien  über
vertreten , d .h . der C hristlichdem okraten  und  der Evangelischen. Die L aienparteien  der 
L inken und vor allem der Rechten haben  ihre W ähler n icht in gleichem A usm ass m obi
lisieren können.



G R A F IK  2 :  Die Stim m beteiligung nach verschiedenen M erkm alen

Merkmal Gruppen Abweichung zur durchschnittlichen 
Beteiligung aller Befragten

1. Geschlecht: Männer
Frauen

2. Alter: 20-39jährige
40-49jährige 
50-64jährige 
65jährige und älter

3. Bildungsgrad:* Primarschule
Sekundarschule u.ä.
Berufsschule u.ä.
Gymnasium, Universität

4. Berufl. Stellung :*Selbständige, leit. Angest. + Beamte 
(Haushaltsvorst.) Angest.u.Beamte in mittl. Stellung

Angestellte in einf. Stellung
Landwirte
Arbeiter

5. Zivilstand:

6. Konfession:

7. Religiös Prakti
zierende:**

8. Bedeutung der 
Religion :*

9. Landesteil:**

10. Siedlungsart:

11. Parteiensym
pathie:*

12. Persönliche 
Betroffenheit:

13. Wahrnehmung 
der Bedeutung 
der Vorlagen

ledig
verheiratet
verwitwet, geschieden
Protestantisch
Katholisch
mind. einmal pro Woche
ein- bis zweimal pro Monat
ein paar Mal pro Jahr
gelegentlich, nie
sehr gross
gross
mittel
klein
keine
Deutsche Schweiz 
Französische Schweiz 
Städtisches Milieu 
Ländliches Milieu 
FDP (inkl. LPS)
SVP
CVP
SPS
LDU/EVP
POCH/PDA
keine
gross
mittel
klein
eher leicht 
eher schwierig

—  12 
—5

—12

—8
—7

—8

—2

-4
-9
-2

-14
-2

—1

+ 1

+ 9 
+ 7

+ 2 
+ 12 
+ 13 
+ 6

+ 4

+ 5

+ 4

+ 23 
+ 1

+ 19 
+ 1

+ 5

+ 4 
+ 5

+ 15 
+ 11 
+ 16 

0

+ 15 
+ 3

+ 12

S tim m beteiligung  der B efrag ten  =  53%
* D as M erkm al is t s ign ifikan t bei e iner W ahrsche in lichkeit von  1%  <  P  <  5 %  (C h i-Q uad ra t-T est)
** D as M erkm al ist seh r s ign ifikan t bei e iner W ahrsche in lichkeit von  P  s  (C h i-Q uad ra t-T est)
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D er Einfluss des religiösen Elem entes als M obilisierungsfaktor ist durch  psychologische 
M om ente verm ittelt w orden. Die Stim m beteiligung variiert in A bhängigkeit von der 
W ahrnehm ung der Bedeutung der A bstim m ung (M erkm ale 12 und  13). Je m ehr sich der 
Stim m bürger von den V orlagen betroffen  füh lt, je  m ehr er deren Bedeutung zu erfassen 
verm ag, desto eher geht er an die U rne. F ür die M obilisierung der S tim m bürger am  9. 
Jun i scheint dem nach eine K om bination von religiösen, parteipolitischen und  psycho
logischen F ak to ren  verantw ortlich  gewesen zu sein. M it anderen  W o rte n : der religiöse 
F ak to r ist w irksam  gew orden, weil über psychologische Umwege auch parteipolitische 
Überlegungen eine Rolle spielten. Die Bewusstseinsbildung und  die M obilisierung w aren 
am  stärksten  bei G läubigen und  praktizierenden W ählern , d .h . bei jenen  Kreisen, die in 
der N ähe von religiösen Institu tionen  wie den K irchen und  einigen P arteien  stehen.

2) D ie drei Bundesfinanzvorlagen

2.1 D er K enntnisstand

Seit vielen Jahren  bilden die B undesfinanzen ein zentrales P roblem  der schweizerischen 
Innenpolitik . Trotzdem  scheint das B undesdefizit aus der Sicht der W ähler n icht zu einer 
nationalen  Sorge geworden zu sein. E iner von zwei W ählern kann den Inhalt von keiner 
der drei Regierungsvorlagen vom  9. Juni wiedergeben (G rafik 1). H at das ethische Problem , 
das durch die Initiative «Recht au f Leben» aufgew orfen worden ist, den Versuch der G esun
dung der B undesfinanzen in den H intergrund gedrängt?  Die bereits genannte höhere 
Q uote von Leerstim m en für die F inanzvorlagen lässt es verm uten. Der M obilisierungs
effekt der Initiative ist allerdings n icht allein verantw ortlich für das relative Desinteresse 
fü r die Regierungsvorlagen. Die Befragten fühlen sich von den Finanzfragen vielm ehr auch 
persönlich weniger betroffen. Der A nteil jener, die in den A bstim m ungen eine grosse Be
deutung sehen, ist bei der Initiative vierm al grösser. M an kann  daraus den Schluss ziehen, 
dass die Vorlagen, die K orrekturen in der Verteilung der F inanzlasten zwischen Bund und 
K antonen zum  Ziele hatten , n icht ausreichten, um  den Stim m bürger zu politisieren.
Die Stim m bürger scheinen denn auch den Inhalt der drei F inanzprojekte eher apolitisch 
zu verstehen (Tabelle 2). Die M ehrzahl der Befragten sieht in den Vorlagen vor allem kon
krete Sachfragen (P unk t 1). D abei wird sichtbar, dass die am  meisten um strittene Vorlage, 
näm lich der A bbau der Brotgetreidesubvention, auch die am  besten bekannte ist. Die eher 
politisch m otivierten A ngaben über den Inhalt der Vorlagen, die sich au f  die direkten oder 
indirekten Ziele der B ehörden bezogen, sind seltener (P unk t 2 und  3). N ur 19 bzw. 17% 
der Befragten weisen au f  die Sanierung der B undesfinanzen oder a u f  die N euverteilung 
der A ufgaben zwischen Bund und K antonen hin.
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Tabelle 2 : Beschreibung des Inhalts der Finanzvorlagen

Beschreibung des F inanzvorlageninhalts* % (n=411)

1. Spezifische Sachbereiche 90% (368)
— Stem pelabgaben 26% (105)
— G ebrannte Wasser 27% (109)
— Brotgetreide 37% (154)

2. Sanierung der B undesfinanzen 19% ( 79)

3. Ausgleich zwischen Bund und  K antonen 17% ( 69)

4. U nklare, unspezifische A ntw orten 15% ( 60)

5. Ü brige A ntw orten  ** 3% ( 11)

Total 144% (587)

* Mehrfachnennung möglich 
** ohne k.A.

2.2 D ie Entscheidungen

Wer h a t wie gestim m t ? Diese Frage wird in der Tabelle 3 beantw ortet. In  ih r w ird das A b
stim m ungsverhalten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufgeführt. U m  die Lektüre 
zu vereinfachen, haben wir d a rau f verzichtet, die Werte für jene Befragten aufzuführen, 
die angaben, leer eingelegt zu haben.

E ine Bestätigung m it N uancen

In Tabelle 3 findet sich eine Ü bersicht über die S tellungnahm en der Befragten, die nach 
verschiedenen M erkm alen aufgegliedert sind. Ü berdurchschnittlich häufig  befürw ortet 
haben die B undesfinanzvorlagen vor allem S tim m bürger:
•  m ännlichen G eschlechts (M erkm al 1)
•  R entner (M erkm al 2)
•  m it höherer Bildung (M erkm al 4)
•  deutscher Sprache (M erkm al 6)

Wegen des verhältnism ässig hohen Anteils von Befragten, die A ngaben leer eingelegt haben 
(11 bis 12 Prozent), kann der A nteil der G egner nicht direkt als U nterschied zwischen den 
B efürw ortern und  100 Prozent berechnet werden. Es gilt deshalb zu präzisieren, dass die 
N ein-Stim m en vor allem  von Personen kam en,



Tabelle 3: Die Stellungnahm e zu den F inanzvorlagen nach verschiedenen M erkm alen

Merkmale Gruppen

Stempel
abgaben 
Ja Nein

Stimmen in Prozent 
Gebrann- Brotge- 
te Wasser treide 

P Ja Nein P Ja Nein P

1. Geschlecht Männer 71 22 * 72 21 * 63 30
Frauen 60 23 64 18 55 30

2. Alter 20-39jährige 64 22 65 19 50 34
40-64jährige 65 23 67 21 63 27
65jährige und älter 72 23 77 18 70 27

3. Berufl. Stellung Selbständige, leit. Angest.u.Beamte 64 25 * 66 22 * 60 31
(Haushaltvorst.) Angest.u.Beamte in mittl. Stellung 81 11 81 11 62 30

Angest. in einfacher Stellung 45 36 47 33 48 32
Landwirte 56 28 74 33 50 44
Arbeiter 62 26 66 18 62 26

4. Bildungsgrad Primarschule 58 32 * 70 20 * 71 23
Sekundarschule u.ä. 65 30 64 31 62 32
Berufsschule u.ä. 60 25 62 23 54 32
Gymnasium, Universität 83 10 82 7 65 27

5. Besitzverhält Hauseigentümer 66 24 69 21 61 30
nisse Mieter /  Pächter 66 22 68 19 58 29

6. Landesteil Deutsche Schweiz 69 20 70 17 57 32
Französische Schweiz 52 36 57 30 69 16

7. Siedlungsart Städtisches Milieu 67 19 68 17 61 24 *
Ländliches Milieu 65 27 69 23 58 37

8. Parteien FDP (inkl. LPS) 74 17 77 13 62 25
sympathie SVP 64 18 76 10 57 33

CVP 62 32 62 30 61 35
SPS 66 22 69 17 63 25
LDU/EVP 80 7 73 13 69 19
POCH/PDA 44 33 33 44 11 56
keine 65 23 67 21 57 33

9. Persönliche gross 75 17 75 18 56 34
Betroffenheit mittel 64 29 68 24 57 35

klein 69 21 71 18 64 27
10. Wahrnehmung eher leicht 75 22 78 19 65 31

der Bedeutung eher schwierig 54 29 56 25 50 33
der Vorlage

Insgesamt 60 23 61 20 54 29

* Das Merkmal ist signifikant bei einer Wahrscheinlichkeit von P <  5% (Chi-Quadrat-Test)
Die Prozentwerte sind aufgrund der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der leeren Stimmen ge
rechnet.



•  die in  H aushalten  leben, deren Vorstand eine untergeordnete berufliche Stellung ein- 
nim m t (M erkm al 3)

•  die keine U niversitätsbildung haben (M erkm al 4)
•  die französischer Sprache sind (M erkm al 6)
•  die in ländlichen G egenden leben (M erkm al 7)

Bei einem  Vergleich von G egnern m it B efürw ortern drängen sich weitere Bem erkungen auf. 
E inm al stellt sich heraus, dass die M änner den Vorlagen überdurchschnittlich zustim m en, 
sie aber n icht weniger häufig  ablehnen als der D urchschnitt. U m gekehrt hat die Wohn- 
region einen Einfluss a u f  die A blehnung, n icht aber au f  das M ass der Zustim m ung (M erk
m al 7). D as W ohneigentum  spielt dem gegenüber für die Stellungnahm e zu den F inanz
vorlagen keine grosse Rolle (M erkm al 5).
N uancen ergeben sich auch, wenn m an die drei Vorlagen m iteinander vergleicht. Die Zu
stim m ung zu den beiden ersten Vorlagen ist ähnlicher A rt, w ährend die Stellungnahm e zu 
der B rotgetreidesubvention deutlich davon abweicht. D er Entscheid scheint in dieser Frage 
au f  anderen G egensätzen zu beruhen. So entscheiden die unter V ierzigjährigen bei den 
Stem pelabgaben und  bei der A lkoholsteuer ähnlich wie die Ä lteren, w ährend sie die A uf
hebung der B rotgetreidesubvention stärker ablehnen. Die Landw irte lehnen dieses Vor
haben noch stärker ab als die anderen. D as stim m t m it der B eobachtung überein, dass diese 
Vorlage in ländlichen G egendem  am  wenigsten U nterstü tzung fand.
E in Blick au f  die weiteren M erkm ale ergibt auch kein leicht zu interpretierendes Bild. Aufs 
ganze gesehen, haben die A nhänger des Landesrings der U nabhängigen und der Evangeli
schen V olkspartei den Vorlagen am  deutlichsten zugestim m t. E inen hohen Zustim m ungs
grad weisen aber auch alle R egierungsparteien auf. D abei zeigen sich allerdings N uancen. 
Bei den C hristlich-D em okraten  und  den Sozialdem okraten verteilen sich Zustim m ung wie 
A blehnung ziem lich gleichmässig au f  die drei Vorlagen, w ährend bei den Freisinnigen und 
der Schweizerischen V olkspartei der W iderstand gegen den A bbau der Brotgetreidesubven
tion  heftiger ist als gegen die anderen beiden Vorhaben. Trotz dieser selektiven Zustim m ung 
scheint ein weitgehender parteipolitischer Konsens die A bstim m ung über das Finanzpaket 
zu kennzeichnen. Dieser schliesst zwar die O pposition  zur äussersten Linken nicht ganz 
ein, füh rt aber im m erhin dazu, dass m ehr PO C H - und  PdA -Sym pathisanten für die 
Vorlage zu den Stem pelabgaben gestim m t haben als dagegen (M erkm al 8).
D as Ausmass, in dem  sich die Befragten von den verschiedenen Vorlagen betroffen fühlten, 
scheint ihren E ntscheid am  A bstim m ungstag wenig beeinflusst zu haben. Es zeigt sich 
einzig, dass die B rotgetreidevorlage von den B efürw ortern als etwas weniger wichtig ein
gestuft w urde als die beiden anderen Vorhaben (M erkm al 9).
Die W ahrnehm ung der Bedeutung der A bstim m ungsgegenstände erweist sich für B efür
w orter als leichter als fü r die G egner (M erkm al 10). M an kann daraus schliessen, dass der 
verhältnism ässig weitgehende parteipolitische Konsens den Entscheid vor allem der Befür
w orter erleichtert hat. Bezüglich der G egner kann m an  verm uten, dass sie, wenn sie die 
B edeutung des Entscheids weniger leicht w ahrnehm en konnten, zum  Status quo und  dam it 
zur Zurückw eisung neigten.



2.3 D ie Begründung der Präferenzen

Die drei Finanzvorlagen können als Schritte zur A usgestaltung und  A npassung des m oder
nen föderalistischen Leistungsstaates verstanden werden. Der Subventionsabbau und  die 
U m verteilung von G eldern zwischen Bund und  K antonen fallen in den Bereich der F inanz
politik . M an könnte deshalb erw arten, dass es vor allem rationale, ökonom ische Ü ber
legungen sind, welche die Stim m bürger bei ihrem  E ntscheid leiten.
Diese H ypothese ist m it unseren D aten nur schwer zu bestätigen. Z unächst muss in E rinne
rung gerufen werden, wie schwer es den S tim m enden fällt, im  Falle der F inanzvorlagen 
ihre Entscheidungen zu begründen (G rafik 1, P u n k t 4). D er bescheidene K enntnisstand 
schlägt sich auch im  G ehalt der M otive nieder, welche die Befragten genannt haben, und  
zwar unabhängig  davon, o b . ie sich enthalten oder gestim m t bzw. ob sie die Vorlagen un ter
stü tzt oder abgelehnt haben (Tabelle 4). Einerseits sind die vorgebrachten A rgum ente im 
allgem einen verhältnism ässig wenig aussagekräftig  und  stark  von Schlagw orten be
herrscht. A ndererseits nennt einer von fü n f Befragten A rgum ente, die sich nicht d irekt au f 
die Sachfrage beziehen. Solche «Scheinbegründungen» lagen etw a dann  vor, wenn lediglich 
a u f  den Einfluss von D ritten  (etwa Parteien oder Fam ilienm itglieder) verwiesen w urde oder 
wenn verhältnism ässig pauschale U rteile abgegeben w urden («D as ist eine G rundsatz
frage», «Es handelt sich um  eine Frage der V ernunft») (Punkte  3, 5, 12, 13).

D ie A rgum ente  der B efürw orter

Die Befürw orter m achen im wesentlichen zwei A rten  von A rgum enten geltend. Die ersten 
häufiger genannten B egründungen sind eher gefühlsm ässiger A rt. Sie finden sich vor allem 
im  Zusam m enhang m it der Stem pelabgabe und der A lkoholsteuer. Die einen betreffen 
Sym pathien für den Bund (Tabelle 4, P u n k t 1): «D er B und b rauch t m ehr G e ld ; er kann 
das Geld besser verwenden.» Die anderen A rgum ente sind eher pauschale U rteile («Das 
ist norm al, das ist sinnvoll») oder aber Hinweise au f  K onform ism us: m an  stim m t so wie 
sein N achbar oder sein E hegatte (P unk t 3).
Seltener ins Feld geführt w ird die zweite Sorte von A rgum enten. Sie sind weniger persönlich 
gefärbt und dam it in einem  gewissen Sinne rationaler. D abei werden finanzpolitische und  
ökonom ische M otive (P unk t 2) häufiger genannt («Sanierung des B undeshaushaltes, 
Gleichgewicht in den B undesfinanzen») als staatspolitische Ü berlegungen im  Sinne des 
Ausgleichs zwischen Bund und  K antonen (P unk t 4). Die Regierungsvorlagen werden som it 
eher aus einer finanziellen als aus einer föderalistischen O ptik  gesehen. Bei der B rotgetrei
desubvention kom m t hinzu, dass der Stim m bürger sich gegen eine «übersubventionierte» 
L andw irtschaft zu wenden w ünscht (P unkt 8, «Die Bauern werden privilegiert»).

D ie A rgum ente  der Gegner

Die G egner der Finanzvorlagen haben überraschend wenig ökonom ische, pragm atische 
A rgum ente vorgebracht (P unk t 11). Sie haben höchstens vereinzelt au f  die M öglichkeit
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einer E rhöhung  kantonaler Steuern hingewiesen. H ervorgehoben w urde auch die geringe 
B edeutung der A bstim m ung («die M assnahm en sind n icht neu, m an  will sie nu r definitiv  
m achen, die Subvention ist ohnehin  gering»).
Bei den G egnern der beiden ersten F inanzvorlagen stehen föderalistische A rgum ente im 
V ordergrund (Punkt 10). Es kom m en Ressentim ents gegen den Z entralstaat zum  A usdruck, 
und  zwar in abstrakter Weise («zuviel Bürokratie, zuviele Gesetze, zu hohe Steuern») wie 
auch in konkreter Form  («es geht zu weit, wenn im m er der Bund dreinredet. Bern h a t genug 
Geld, der B und ist ein Fass ohne Boden»). U m gekehrt w ird den K antonen Sym pathie en t
gegengebracht (P unk t 9). Es wird gesagt, die K antone hätten  das G eld aus den Stem pel
abgaben und  der A lkoholsteuer nötig. Sie könnten diese M ittel besser brauchen  als der 
Bund («D as ist eine Frage der Gerechtigkeit, wer wird den K antonen helfen ?»).

Bei der A bstim m ung über die B rotgetreidesubvention kom m en noch  A rgum ente der Soli
daritä t hinzu (P unk t 15). Diese gilt den kleinen B auern und den M üllern. Im  Z usam m en
hang m it dieser Vorlage ist noch beizufügen, dass die K onstellation der A rgum ente in den 
ablehnenden K antonen (BE, LU, SZ, OW, SH und  JU ) im  w esentlichen die gleiche ist wie 
in der übrigen Schweiz. Einzig die Solidaritätsm otive werden etwas häufiger genann t als 
sonst.
Wenn m an die M otive aller Befragten vergleicht, so kann m an den Schluss ziehen, dass 
die Befürw orter etwas vielfältiger argum entiert haben. Die A rgum ente der G egner sind ka
tegorischer. G esam thaft gesehen handelt es sich bei den Finanzvorlagen keineswegs um  
A bstim m ungen, bei denen einzig ökonom isch orientierte V ernunftgründe genannt worden 
wären. Die V ernunft wird durchaus von em otionalen  und  gefühlsm ässigen A rgum enten 
begleitet. Es ist som it zu verm uten, dass auch technische M assnahm en staatlicher Steue
rung bei A bstim m ungen m indestens teilweise n icht über rein rationale und interessen
orientierte, sondern auch über gefühlsbetonte M otive politisiert werden.

3) D ie In itia tive «Recht a u f Leben»

3.1 W ahrnehmung von Z ielen un d  Inhalten

Vorweg drängt sich eine Feststellung a u f : Die Stim m bürger und  besonders die Stim m enden 
erweisen sich als gut inform iert. Die gute M ehrheit kennt nicht nu r den Inhalt der Vorlage, 
sondern  kann auch die eigene Stellungnahm e begründen (G rafik  1). Dies ist n icht selbstver
ständlich, wenn m an den komplexen Inhalt und  den schwierigen Text der Initiative bedenkt. 
Die V erm utung, dass ohne Kenntnis der M aterie gestim m t wurde, ist n icht begründet. Im  
G egenteil: Ziele und  Inhalt der Initiative sind verhältnism ässig sachlich und ra tional w ahr
genom m en worden. Auch dies war angesichts der teils leidenschaftlichen A bstim m ungs
kam pagne nicht von vorneherein zu erwarten.
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Sich t der Z iele: K larheit oder Vereinfachung?

Die M ehrheit der Befragten sieht die Ziele der Initiative them atisch konkret und  präzis 
(Tabelle 5, P unk t 1). U nter den verschiedenen Einzelfragen ist die R eproduktion (Schwan
gerschaftsfrage) die bekannteste. Them enbereiche wie «das Leben» oder «der Tod» 
kom m en in zweiter Linie. Die abstrak ten  Ziele spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. 
N ur wenige B efragten verweisen von sich aus au f  die E thik, die M oral oder die individuelle 
F reiheit (P unk t 2). N och geringer ist die Zahl jener, die bei der Initiative mögliche Folgen 
im  finanziell-ökonom ischen Bereich (z.B. allfällige staatliche Subventionen fü r werdende 
M ütter) oder im  juristischen Feld (z.B. «Ü berforderung der G esetzgebung») sehen 
(P unk t 3).

Tabelle 5: W ahrnehm ung der Ziele der Initiative «Recht au f  Leben»

W ahrnehm ung der Initiative-H auptanliegen* % (n =  515)

1. Konkrete Sachbereiche: 125% (645)
— R eproduktion 67% (344)
— Schutz des Lebens 34% (173)
— Tod 25% (128)

2. A bstrakte Prinzipien 17% ( 90)
— Ethik 6% ( 30)
— Selbstbestim m ung 12% ( 60)

3. P ragm atische Ü berlegungen: 8% ( 39)
— soziale Folgen 3% ( 15)
— juristische Folgen 5% ( 24)

4. Ü brige A ntw orten  ** 8% ( 42)

TOTAL 158% (816)

* M ehrfachnennung m öglich 
** ohne k.A.

Insgesam t gewinnt m an  den E indruck, dass die Ziele der Initiative insofern vereinfacht 
worden sind, als eine enge Beziehung zwischen dem  «Recht au f  Leben» und  einer Verhinde
rung der A btreibungsliberalisierung hergestellt wurde. O b dabei eher n icht offen eingestan
dene Ziele der In itian ten  durchschaut w urden, oder ob es sich vielmehr um  eine gezielte 
V ereinfachung der Initiativgegner handelte, ist n icht zu erm itteln. Jedenfalls haben sich 
die B efürchtungen des Parlam ents bestätigt, die D iskussion um  das «Recht au f Leben» 
könnte sich au f  eine erneute D ebatte des Schw angerschaftsabbruchs reduzieren.



D eutung  des Inhalts

Die gleichen Erscheinungen findet m an, wenn m an die selektive W ahrnehm ung des Inhalts 
der Initiative betrach tet (Tabelle 6). D abei ergibt sich eine eigentliche Polarisierung der M ei
nungen. W erden au f  der einen Seite vor allem A rgum ente zum  Schutz des Lebens (P unk t 
1) hervorgehoben, so wird au f  der anderen Seite in erster Linie der Versuch der E inschrän
kung von Selbstbestim m ung herausgestellt (Punkte 2 und  3). A m  stärksten  betroffen  er
scheint w iederum  der R eproduktionsbereich, wobei erneut das P roblem  des Schwanger
schaftsabbruchs dom iniert. Die E m pfängnisverhütung und  die künstliche R eproduktion  
werden als Problem  kaum  genannt, obwohl sie von grösser A k tualitä t sind. E inschrän
kungen im  Zusam m enhang m it dem  Tod scheinen ebenfalls n icht als zentrales Problem  
em pfunden worden zu sein. Einzig die Euthanasie wird von einer M inderheit them atisiert.

Tabelle 6: K enntnis des Inhalts der Initiative «Recht au f  Leben»

K enntnis des Initiative-Inhalts* % (n =  618)

1. Schutz des L ebens:
— im allgem einen
— von einzelnen G ruppen
— m it D efinition der Lebensdauer

29%
8%
5%

16%

(180)
( 49) 
( 33) 
( 98)

2. E inschränkungen bei der R eproduktion
— Schw angerschaftsabbruch
— Schw angerschaftsverhütung
— Künstliche R eproduktion

61%
56%

2%
3%

(376)
(345) 
( 14) 
( 17)

3. E inschränkungen beim  Tod
— Sterbehilfe
— Todesstrafe

12%
11%
1%

( 75)
( 71) 
( 4)

4. U nklare, unspezifische A ntw orten 15% ( 95)

5. Ü brige A ntw orten  ** 4% ( 25)

TOTAL 121% (751)

* M ehrfachnennung möglich 
** ohne k.A.

3.2 D er A bstim m ungsen tscheid

In der Tabelle 7 sind die B efürw orter der Initiative «Recht au f  Leben» nach verschiedenen 
M erkm alen aufgeschlüsselt aufgeführt. D araus geht hervor, dass folgende Bevölkerungs
gruppen dem  Volksbegehren in  überdurchschnittlichem  M asse zugestim m t h a b e n :



•  Frauen (nur gering über dem Durchschnitt, Merkmal 1)
•  Rentner (Merkmal 2)
•  Angehörige von Haushalten, deren Vorstand freierwerbend, in leitender Stellung, als 

einfacher Angestellter oder als Landwirt tätig ist (Merkmal 3)
•  Personen mit niedrigem Bildungsgrad (Merkmal 4)
•  Wohneigentümer (Merkmal 5)
•  Personen aus grossen Familien (Merkmal 6)
•  Verheiratete, Verwitwete und Geschiedene (Merkmal 7)
•  Katholiken (Merkmal 8)
•  Gläubige (Merkmal 9)
•  Religiös Praktizierende (Merkmal 10)
•  Welsche (Merkmal 11)
•  Bewohner ländlicher Regionen (Merkmal 12)

Auch wenn die genannten Merkmale einen höchst unterschiedlichen Einfluss auf das 
Stimmverhalten haben, so lässt sich doch ein eindeutiges sozio-kulturelles Muster des Typs 
der Befürworter der Initiative ermitteln. Im Mittelpunkt stehen Konfession, Glaube und 
religiöse Praxis. Damit einher gehen das Alter, die ländliche Wohnregion und das landwirt
schaftliche oder gewerbliche Umfeld. Hinzu kommen der Zivilstand, die Herkunft aus 
grösseren Familien und der niedrige formale Bildungsgrad. Es sind dies alles Merkmale, 
die auch sonst tendenziell auf einen stärkeren Traditionalismus schliessen lassen.
Eine Analyse der Parteiorientierung der Befragten bestätigt, dass vor allem Sympathisan
ten der «religiösen» Parteien, d.h. der Christlich-demokratischen Volkspartei (CVP) und 
der Evangelischen Völkspartei (EVP) der Initiative zugestimmt haben (Merkmal 13). Die 
Parteisympathien entsprechen damit den sozio-demografischen Merkmalen. Die Partei
ungebundenen haben etwa wie die Gesamtheit aller Befragten gestimmt. Die Ablehnung 
der Initiative ist bei der Linken am deutlichsten, noch deutlicher jedenfalls als bei den 
beiden bürgerlichen Bundesratsparteien.
Die Bedeutung der psychologischen Faktoren (Merkmale 14 und 15) ist für die Erklärung 
des Zustimmungsgrades zum «Recht auf Leben» sehr beschränkt. Die Befürworter fühlen 
sich vom Inhalt der Initiative nicht in stärkerem Masse persönlich betroffen als die Gegner. 
Auch ist es für sie nicht leichter oder schwieriger, die Bedeutung der Initiative einzu
schätzen. Offensichtlich ist der Entscheid über das «Recht auf Leben» nicht von unter
schiedlichen Kenntnissen oder Betroffenheiten abhängig gewesen.

3.3 Bestimm ungsgründe und Argumente 

3.3.1 D ie eigenen M otive  der Befragten
Die B efürworter der Initiative «Recht auf Leben» zeichnen sich durch ihre kategorischen, 
ja  fast «proklamatorischen» Argumente aus. Dabei können zwei H auptgruppen von M oti
ven unterschieden werden (Tabelle 8). Die erste besteht aus positiven überpersönlichen, ob
jektivierten Begründungen. Am häufigsten wird ein Prinzip ohne weitere Erklärung 
genannt: Das Leben muss geschützt werden! (Punkt 1) Wenn eine nähere Präzisierung vor
gebracht wird, so ist diese nicht persönlicher Art, sondern nimmt Bezug auf eine höhere



Tabelle 7: Die Stellungnahme zur Initiative «Recht auf Leben» nach verschiedenen 
Merkmalen

M erkmale Gruppen % der Befürworter 
der Initiative

1. Geschlecht Männer 25
Frauen 28

2. Alter** 20-39jährige 18
40-49jährige 21
50-60jährige 28
65jährige und älter 50

3. Berufliche Stellung Selbständige, leit. Angest.u.Beam te 30
(Haushaltvorstand) A ngest.u.Beam te in mittl. Stellung 18

Angestellte in einfacher Stellung 29
Landwirte 39
Arbeiter 22

4. Bildungsgrad** Primarschule 58
Sekundarschule u.ä. 42
Berufsschule u.ä. 23
Gymnasium, Universität 13

5. Besitzverhältnisse* Hauseigentümer 35
Mieter /  Pächter 20

6. Kinderzahl ** keine 19
ein oder zwei 19
drei und mehr 48

7. Zivilstand ledig 14
verheiratet 30
verwitwet, geschieden 31

8. Konfession protestantisch 14
katholisch 46

9. Bedeutung der Religion ** sehr gross 72
gross 54
mittel 8
klein, keine 8

10. Religiös Praktizierende ** mindestens einmal pro W oche 76
ein- bis zweimal pro Monat 26
ein paar Mal pro Jahr 14
gelegentlich, nie 5

11. Landesteil Deutsche Schweiz 25
Französische Schweiz 34

12. Siedlungsart Städtisches Milieu 22
Ländliches Milieu 33

13. Parteiensympathie ** FD P (inkl. LPS) 11
SVP 19
CVP 73
SPS 2
LD U  /  EVP 53
POCH /  P D A 0
keine 25

14. Persönliche Betroffenheit gross 27
mittel 31
klein 24

15. W ahrnehmung der Bedeu eher leicht 26
tung der Vorlage eher schwierig 26

Insgesamt 25

* Das Merkmal ist signifikant bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 % <  P <  5 %  (Chi-Quadrat-Test)
** Das Merkmal ist hoch signifikant bei einer Wahrscheinlichkeit von P <  1 % (Chi-Quadrat-Test) 
Die Prozentwerte sind aufgrund der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der leeren Stimmen ge
rechnet.
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Tabelle 8: Entscheidm otive der Befragten bei der Initiative «Recht au f  Leben»

Entscheidungsmotive * Urnen
gänger

Nicht
Urnengänger

I  Total

BEFÜRW ORTER (n =  93) (n= 74 ) (n = 167)
1. Das Leben muss geschützt w erden 58%  ( 54) 53% ( 39) 56%  ( 93)
2. H öhere A uto ritä t 33% ( 31) 21%  ( 15) 28%  ( 46)
3. S tellungnahm e ohne  V erurteilung 28%  ( 26) 26%  ( 19) 27%  ( 45)
4. S tellungnahm e m it V erurteilung 11% ( 10) 7%  ( 5) 9%  ( 15)
5. Ü brige A ntw orten  ** 15% ( 14) 16% ( 12) 16% ( 26)

TO T A L 145% (135) 123% ( 90) 136% (225)

G EG N ER (n = 254) (n =  176) (n =  430)
6. Selbstbestim m ung, pers. Freiheit 58% (147) 58% (102) 58%  (249)
7. Initiativespezifische V orw ürfe: 50% (127) 41%  ( 72) 46%  (199)

— Inhalt 42% 34% 39%
— Initian ten  u. ihre W ahlpropaganda 3% 3% 3%
— einzelne mögliche W irkungen 3% 3% 3%

8. Einzelne Sachbereiche: 11% ( 29) 12% ( 21) 12% ( 50)
— A btreibung, E m pfängnisverhütung 9% 11% 10%
— Sterbehilfe 2% 1% 1%

9. Ü brige A ntw orten  ** 13% ( 33) 13% ( 22) 13% ( 55)

T O TA L 132% (336) 124% (217) 129% (553)

* Mehrfachnennung möglich 
** ohne «keine Antwort»

A utoritä t (Das Evangelium, die M oral, die E th ik  usw., P unk t 2). Die zweite G ruppe von 
A rgum enten ist negativ und subjektiviert. Es handelt sich um  Urteile, die meistens ohne 
gleichzeitige A nklage vorgebracht werden («Ich bin gegen A btreibung; ich will keine 
E uthanasie» , P unk t 3). N ur ein kleiner Teil der S tellungnahm en hat verurteilenden C harak
ter («A btreibung ist M o rd ; es ist krim inell, . . . P unk t 4).
Bei den Gegnern der Initiative ist das Nein ebensosehr eine Frage der Prinzipien wie ein 
Sachproblem . In  der Tat wird die W ahrung der individuellen Freiheit am  häufigsten als 
M otiv vorgebracht (P unkt 6) («D er S taat h a t hier nichts zu suchen, Gewissensfragen ge
hören  n icht in die Verfassung»). Es folgen m it knappem  A bstand Einw endungen an die 
Adresse des Volksbegehrens selbst (Punkt 7). Dabei werden vor allem «M ängel» des In itia 
tivtextes gerügt («Initiative geht zu weit, ist zu eng, unklar, unsozial»).
Es fällt auf, dass die U rnengänger ihre Stellungnahm e sehr ähnlich begründen wie die Be
fragten, die angeben, sich nicht an der A bstim m ung beteiligt zu haben. Die ersten äussern



ihre M otive etwas pointierter. Dies zeigt sich bei den Befürw ortern vor allem beim Bezug 
au f  höhere A utoritäten, bei den G egnern im Zusam m enhang m it den die Initiative selbst 
betreffenden Vorwürfen.
Z usam m enfassend kann bereits hier der Schluss gezogen werden, dass nach sehr verschie
denen W ertm aßstäben entschieden worden ist. W ährend sich die einen au f ethische und 
m oralische G rundw erte sowie au f  höhere M ächte berufen, stellen die anderen individua
listische Werte vor allem der Freiheit in den Vordergrund.

3.3.2 D ie Stellungnahm e zu  «offizie llen»  A rgum enten
Angesichts des ziem lich vielschichtigen Inhalts der Initiative haben wir die Befragten noch 
m it einigen «offiziellen» A rgum enten konfrontiert, die w ährend der A bstim m ungs
kam pagne von den beiden Lagern ins Feld geführt worden waren. M it der Liste, wie sie 
in G rafik  3 wiedergegeben ist, wird nicht Vollständigkeit beansprucht. Sie sollte aber doch 
die w ichtigsten A rgum ente enthalten, die von den B undesbehörden und  von den Komitees 
a u f  der Seit des P ro  wie des C on tra  vorgebracht wurden.
A uch wenn die «offiziellen» Kreise au f beiden Seiten wesentlich nuancierter argum entieren 
als viele Stimm bürger, kann m an doch eine gewisse A nalogie in ihren Erklärungsw eisen 
feststellen. In der Tat begründen auch die A bstim m ungskom itees der B efürw orter und 
G egner ihre H altung  nicht au f  der gleichen Ebene. D er Neigung zur A bstrak tion  der einen 
steht der P ragm atism us der anderen gegenüber.

P ro-Argum ente

Die M ehrheit der Befragten anerkennt die Bedeutung der Argum ente, die für die Initiative 
vorgebracht worden sind, und  zwar unabhängig davon, ob sie dem  Volksbegehren zustim m 
ten oder nicht. Es können grob drei G ruppen von M otiven unterschieden werden, die für 
alle Befragten G ültigkeit h a b e n :

•  In der ersten G ruppe finden sich Überlegungen, die den H um anism us und  die E inzigar
tigkeit des m enschlichen Wesens betonen (Punkte 1 und 2). Die christliche K ultur dürfte 
die Stützung dieser Werte erleichtert haben.

•  M oralische und religiöse Motive, gekoppelt m it Hinweisen au f die Dringlichkeit bilden 
eine zweite G ruppe. D er A ppell an das individuelle Verantwortungsbewusstsein und an 
den Respekt vor dem  Leben als göttliche Schöpfung findet fast ebenso starke Zustim 
m ung wie der Hinweis au f  eine mögliche apokalyptische Z ukunft (Punkte 3, 4 und 5).

•  Die A rgum ente der d ritten  G ruppe, die m an  als Rückbezug au f  alte, naturgegebene 
W ertm aßstäbe und  als «Staats- und A utoritätsgläubigkeit» bezeichnen könnte, stossen 
bereits au f  grössere Skepsis, werden aber doch noch von einer M ehrheit gutgeheissen 
(P unk t 6 und  7).

D as letzte, bevölkerungspolitische M otiv ist weniger bedeutungsvoll. O ffenbar werden das 
«Recht au f Leben» und das Problem  des G eburtenrückgangs nur von einer M inderheit in 
einen Zusam m enhang gebracht (P unk t 8).
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Vergleicht m an die B edeutung, die den A ussagen von B efürw ortern und  G egnern zuge
messen werden, so werden doch einige U nterschiede d eu tlich :
•  W ährend sich die G egner als eher selektiv erweisen, scheint im ändern  Lager eine weit

gehende Ü bereinstim m ung zu herrschen. Sogar dem  bevölkerungspolitischen A rgu
m ent wird m ehrheitlich zugestim m t.

#  A m  deutlichsten sind die U nterschiede zwischen den O pponenten  bei der dem o
graphischen Aussage (P unk t 8) und  bei der A utorität des Staates (P unk t 7). Die Gegner, 
die sich eher individualistisch äussern, sind hier zurückhaltender. A ls verm utlich eher 
liberal Gesinnte unterscheiden sie sich von den Verteidigern des «Rechts au f  Leben» 
auch durch ihre skeptischere H altung  gegenüber der Religion und traditionellen  Werten 
und  A utoritäten.

G R A F IK  3 :  S tellungnahm e der Befragten zu «offiziellen» A rgum enten *
PRO

1. Die Schwächsten unserer Gesellschaft, 
d.h. die Ungeborenen, die Kranken 
und die Alten sind genau so 
schützenswert wie alle anderen 
Menschen

I
I
II

87%
98%
80%

2. Jedes menschliche Leben muss ge
schützt werden, weil jeder Mensch 
einmalig und un wiederholbar ist

3. Wir müssen die Ehrfurcht vor dem 
Leben neu wecken und unsere mora
lische Verantwortung stärken

4. Das Leben ist nach wie vor ein 
Geschenk des Schöpfers, etwas un
begreiflich Grosses, gegen dessen 
Bedrohung man sich wehren muss

5. Die Medizin manipuliert heute das 
menschliche Leben; da müssen 
dringend Grenzen gesetzt werden, 
bevor es zu spät ist

6. In einer Zeit, in der man immer we
niger weiss, was gut und böse ist, 
muss man sich wieder für eindeutige 
Werte und Richtlinien einsetzen

7. Wegen der ständigen Bedrohung des 
menschlichen Lebens muss sich der 
Staat für dessen Schutz einsetzen

8. Wenn es immer weniger junge 
Schweizer gibt, muss man das Leben 
endlich besser schützen

82%
96%
75%

78%
96%
66%

74%
98%
62%

73%
91%
66%

68%
91%
55%

62%
92%
45%

48%
78%
29%

* Prozente derjenigen, die mit dem Argument einverstanden sind.
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C ontra-Argum ente

Auch die kritischen Einw ände gegen die Initiative, die in einer zweiten Liste von A rgum en
ten den Befragten vorgelegt w urden, werden meistens von einer M ehrheit anerkannt. In 
absteigendem  M asse wird den Aussagen zugestim m t, die Initiative «Recht au f  Leben» sei 
«zu undifferenziert, juristisch  überflüssig, unw irksam , unsozial, unvollständig und  frei
heitsbeschränkend» (Punkte 9-14). Die beiden letzten A rgum ente zum  weltweiten bevölke
rungspolitischen und  zum  föderalistischen Gleichgewicht werden hingegen von einer

CONTRA
9. Man kann nicht mit einer einzigen I

Vorlage alle Probleme des Lebens II
lösen und alle vielgestaltigen Lebens- I 
Situationen regeln

10. Das Grundrecht auf Leben ist in der X
geltenden Rechtsordnung längst an- II
erkannt I

H »

mm m m am

90%
96%
79%

87%
93%
65%

11. Mit neuen Vorschriften wird das 
Problem des Schwangerschaftsab
bruchs nicht gelöst. Es kommt viel
mehr zu ungesetzlichen, gefährlichen 
Abtreibungen und unerwünschten 
Geburten

I
II 
I

86%
93%
57%

12. Wer Geld und gute Beziehungen hat, £
kann auch ein neues strenges Gesetz II
umgehen, um seine persönlichen Pro- I 
bleme zu lösen

82%
84%
74%

13. Man kann das Leben nicht wirksam I  
schützen, wenn man nichts zu den II 
wirklichen Bedrohungen des heutigen I 
Lebens (etwa Krieg und Verkehrs
unfälle) sagt

14. Jede Person soll selbst entscheiden I  
können, ob und wann sie Kinder II 
haben und ihr Leben beenden will I

15. Es gibt bereits zuviele Menschen auf I  
der Erde, da muss man nicht Initia- II 
tiven bringen, die die Überbevölke- I 
rung und den Hunger fördern

16. Die Initiative erschwert das Zusam- £  
menleben von Deutsch- und West- II 
Schweizern, von Katholiken und I 
Protestanten, usw.

79%
86%
60%

74%
86%
42%

32%
32%
16%

26%
28%
19%

E Alle Befragten
I Befürworter der Initiative «Recht auf Leben»
II Gegner der Initiative «Recht auf Leben»
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M ehrheit abgelehnt (Punkte 15 und 16). H ier zeichnet sich ein w ichtiger G egensatz a b : 
W ährend das Parlam ent der föderalistischen D im ension der A bstim m ung eine gewisse 
P rio ritä t zumass, scheint hier der Bürger anderer M einung zu sein.
Vergleicht m an die A rgum entation der beiden Lager, so stellt m an  ohne Ü berraschung fest, 
dass die Them en der individuellen Freiheit und  der (U n-)W irksam keit der Initiative am  
stärksten trennend wirken (Punkte  11, 14). Bedeutende Abweichungen ergeben sich auch 
in der E inschätzung der juristischen N ützlichkeit sowie der Vollständigkeit des «Rechts au f 
Leben» (Punkte 10, 13).

Als w ichtigster E indruck bleibt aber doch haften, dass Gegner und  Befürw orter zu einem  
grossen Teil die gleichen Prinzipien hochhalten  und  sich som it im G rundsätzlichen einig 
sind. Trennend müssen deshalb die D etails der vorgeschlagenen Lösung gewirkt haben. 
W ie können die Beziehungen und  die K om m unikation zwischen «offiziellen» Kreisen und  
Stim m bürger beurteilt w erden? E in  Vergleich der Entscheidm otive des Stim m bürgers 
(Tabelle 8) m it den «offiziellen» A rgum enten (G rafik 3) zeigt, dass o ffenbar nicht alle 
Inform ationen  in ihrer vollen N uanciertheit vom  Bürger übernom m en w erden : Es ist w ahr
scheinlich, dass sich die Vereinfachung bei den B efürw ortern des «Rechts au f  Leben» au f  
der Ebene der M otive und  A rgum ente e in s te llt: sie schliessen sich m ehr an, als dass sie 
selbst argum entieren würden. Bei den Initiativgegnern stellt sich die Vereinfachung verm ut
lich bereits bei der W ahrnehm ung des Problem s e in : indem  sie das «Recht au f Leben» m it 
einem  A btreibungsverbot assoziieren, gewichten sie anscheinend individualistische und 
freiheitliche Werte am  stärksten, ohne freilich die zentralen Werte der Befürw orter abzu
lehnen. Einzig föderalistische Ü berlegungen kom m en kaum  zum  D urchbruch.

4) Schlussfolgerungen

Aus der Analyse der A bstim m ung vom 9. Jun i 1985 lassen sich zwei über das Tages
geschehen hinausweisende Schlussfolgerungen ziehen.
Erstens erweist sich einm al mehr, dass sich die politische A useinandersetzung in der 
Schweiz über mehrere D im ensionen erstreckt. D er L inks/R echts-G egensatz ist nicht allein 
von Bedeutung. Es scheinen mehrere unterschiedliche Konfliktlinien auf.
Bei den Finanzvorlagen spielt die föderalistische D im ension eine Rolle. D abei zeigt sich, 
dass auch ein B undesstaat n icht um  zentralistische Lösungen herum kom m t. Der Verzicht 
au f  Bundesgelder blieb nicht ganz unbestritten.
D ie Initiative «Recht au f Leben» bringt religiös-konfessionelle M om ente w ieder an die 
O berfläche. W ährend der K am pagne und  der A bstim m ung standen sich n icht nu r religiös 
und  lai'szistisch Gesinnte, sondern  auch K atholiken und Protestanten  gegenüber. Eine wei
tere D im ension lässt sich m it dem  B egriffspaar «T raditionalism us/M odernism us» um 
schreiben. In der D iskussion um  das «Recht au f  Leben» sind die technische E ntw icklung 
und  die gesellschaftlich bedingte m angelnde W irksam keit von m oralischen W ertvor-



Stellungen für den fehlenden Respekt vor dem menschlichen Leben verantwortlich gem acht 
worden. Ein Zurück zur Tradition oder wenigstens eine Sicherung des Status Q uo wurden 
als Bollwerk gegen einen weiteren w issenschaftlich-technischen Fortschritt gestellt.
Die verschiedenen D im ensionen, die m it den politischen Fragen angesprochen werden, ent
sprechen der V ielfalt der sozialen D ifferenzierungen in der Schweiz. Beides bedingt sich 
gegenseitig. Je m ehr die Politik verschiedene G esichtspunkte anspricht, desto eher wird 
sie der V ielfalt der K räfte und dam it der sozialen K om plexität gerecht.

Die zweite Folgerung m öchten wir in  der Form einer H ypothese über den Stim m bürger 
form ulieren. A usgangspunkt sind zwei scheinbar gegensätzliche Erscheinungen, die wir 
beobachten können.
A uf der einen Seite kann m an eine Subjektivierung der Politik durch den Stim m enden fest
stellen. In der Tat neigt dieser dazu, unabhängig vom A bstim m ungsgegenstand em otionale 
und  «affektive» M otive in seine Ü berlegungen einzubeziehen. E r setzt auch rein sachliche 
Problem e, wie sie bei den F inanzvorlagen gestellt waren, in Fragen nach Sym pathien und 
A ntipath ien  um. Dieser Rückbezug a u f  höchst persönliche M otive scheint gar am  A nfang 
der Politisierung m ancher öffentlichen Frage zu stehen.

Dem steht a u f  der anderen Seite eine gewisse O bjektivierung der politischen K onfliktlinien 
gegenüber. Dies zeigt sich dort, wo sich sozio-ökonom ische S trukturm erkm ale recht deu t
lich im A bstim m ungsverhalten niederschlagen.
Die beiden genannten Erscheinungen beeinflussen je  au f ihre Weise das Verhalten des 
Stim m bürgers. Der sozio-ökonom ische Status eines Einzelnen erk lärt zu einem grossen 
Teil, wie er die Politik im  allgem einen auffasst und  welchen S tandpunkt er generell ein
nim m t. D aneben haben aber auch die persönlichen, sozialpsychologischen und  kulturellen 
Faktoren ein gewisses Gewicht. Dieses variiert je  nach A bstim m ungsgegenstand, ist aber 
nie ganz zu vernachlässigen. Die S tim m bürger sind dam it durch ihre sozio-ökonom ische 
Position nicht vorbestim m t, sondern  bis zu einem gewissen, je  nach T hem a unterschied
lichen G rad frei, subjektive und kulturell bedingte M otive in ihren A bstim m ungsentscheid 
einfliessen zu lassen. Die starke Em otionalisierung der A bstim m ung vom 9. Jun i 1985 be
stätigt dam it, dass es n icht genügt, das Stim m verhalten m it sozio-ökonom ischen M akro
daten  in Beziehung zu setzen. D am it wird nu r ein Teilbild des Stim m bürgers entw orfen, 
das sein Verhalten zu determ inistisch zeichnet.

M it einer offenen Betrachtungsweise dürfte sich auch das bisherige Verhalten der Stim m 
bürgerschaft im Zusam m enhang m it der A btreibungsfrage eher erklären lassen. Bis jetzt 
h a t das Volk säm tliche ihm  unterbreiteten Vorschläge zurückgewiesen. Keine Lösung war 
für eine M ehrheit akzeptabel. Dies d a rf  freilich nicht als inkonsistentes Verhalten interpre
tiert werden. Vergleicht m an  das Abstim m ungsergebnis beim  «Recht au f  Leben» m it jenem  
anderer U rnengänge über angrenzende Fragen wie die Schw angerschaftsunterbrechung, 
die gleichen Rechte fü r M ann und  Frau, die M utterschaftsversicherung oder die Trennung 
von Kirche und S taat, so kann m an von einem eigentlichen «kollektiven G edächtnis» spre
chen. E ntlang den G renzen zwischen Z entrum  und  Peripherie haben die K antone jeweils 
im grossen und ganzen im Einklang m it ihrer politischen Kultur entschieden. Bedenkt m an 
weiter, dass im Z usam m enhang m it der bedeutungsvollen D im ension Zentralis
m us-Föderalism us zentralistische Lösungen keineswegs generell au f  A blehnung stossen,



so dürfte  einm al m ehr erwiesen sein, dass in der besonderen Frage des Schw angerschafts
abbruchs eine von einer breiten M ehrheit getragene Lösung in absehbarer Frist n ich t zu 
erreichen sein wird.

Zusam m enfassung

A m  9. Juni 1985 haben die Stim m bürger drei von den Behörden vorgelegten F inanzvor
lagen zugestim m t und das Volksbegehren «Recht au f Leben» abgelehnt.
Die Stim m beteiligung  hat keine Ü berraschungen gebracht. Sie entsprach quan tita tiv  den 
Werten, die bei den letzten U rnengängen erreicht wurden. Auch qualitativ  sind kaum  A b
weichungen von schon traditionellen M ustern  festzustellen; es sind die bekannten sozialen 
G ruppen, die überdurchschnittlich häufig  zur U rne g ingen : Ältere, verheiratete Personen 
m it höherer Bildung in guter beruflicher Position aus ländlichen Gegenden. Besonders her
vorzuheben ist, dass die Initiative «R echt au f Leben» mobilisierend gew irkt hat. Den 
Kirchen und  ihnen nahestehenden O rganisationen scheint es gelungen zu sein, aufgrund  
der in dieser Frage hervortretenden religiösen Gegensätze die Stim m bürger zu aktivieren 
(G rafik 2).
Die drei Finanzvorlagen  sind beim Souverän nicht au f  ein überm ässiges Interesse gestossen 
(G rafik 1 und  Tabelle 2). Die S tim m enden fühlten sich nicht stark  betroffen und  waren 
n icht besonders gut inform iert. Sie entschieden sich teilweise aufgrund  von persönlichen 
Überlegungen. Sozio-ökonom ische M erkm ale spielten eine weniger grosse Rolle, als dies 
hätte  erw artet werden können (Tabelle 3). Es ist eine gewisse Symm etrie in den M otiven 
der Gegner und  B efürw orter der F inanzvorlagen zu beobachten. Bei den Stem pelabgaben 
und den gebrannten W assern gaben au f  der einen Seite die Sym pathie und  die Loyalität 
zu den eidgenössischen Behörden, au f  der anderen Seite föderalistische und gegen den 
(Z entral-)Staat gerichtete G efühle den Ausschlag. Bei der Brotgetreidesubventionierung 
standen sich Ressentim ents gegen eine «Bevorzugung» der Landw irtschaft und  M otive der 
Solidarität m it M üllern und K leinlandw irten gegenüber (Tabelle 4).
Von der Initiative «Recht a u f  Leben»  fühlen sich die Befragten in starkem  M asse betroffen. 
Sie sind denn auch verhältnism ässig gut inform iert (G rafik 1). Dies gilt, obschon sie dazu 
neigen, den Inhalt des Volksbegehrens au f  die Frage des Schw angerschaftsabbruchs zu 
reduzieren (Tabelle 6). In  Bezug au f  die Präferenzen sind deutliche G egensätze zu erkennen. 
M an kann nachgerade von einer Polarisierung sprechen. A uf den politischen Entscheid 
wirken sich sowohl kulturelle wie sozio-ökonom ische M erkm ale aus. So rekrutieren sich 
z.B. die B efürw orter der Initiative in überdurchschnittlichem  M asse aus den G ruppen  der 
gläubigen, religiös praktizierenden, katholischen, älteren Personen, die in ländlichen 
Gegenden wohnen. Auch der B ildungsgrad und  der B eruf wirken sich au f  den A bstim 
m ungsentscheid aus. Dieser wird von den B efürw ortern m it eher abstrakten  M otiven be
gründet. Es wird au f allgemeine m oralische Werte und  au f übergeordnete A utoritäten 
Bezug genom m en. Die G egner der Initiative stützen sich in starkem  M asse au f  individuali-
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stische Werte und  au f  pragm atische A rgum ente, die zum  grossen Teil als konkrete 
«M ängel» der Initiative in terpretiert werden.
D er U rnengang vom 9. Jun i 1985 hat erneut gezeigt, dass sich in der direkten D em okratie 
m ehrere wichtige D im ensionen ausdrücken können und  dass für den Entscheid nicht nur 
sozio-ökonom ische M erkm ale des Stim m bürgers, sondern auch persönliche Präferenzen 
und  kulturelle Bezüge eine Rolle spielen.



SO CIETE SU ISSE UNIVERSITE DE ZÜRICH
D E R EC H ER C H E S SO CIA LES PR A TIQ U ES C EN T R E  DE R EC H E R C H E

EN  SC IE N C E  P O L IT IQ U E

Analyse de la votation federale du 9 juin 1985 

Recapitulation des resultats principaux

Le 9 ju in  1985 les electeurs on t ratifie trois projets de nature financiere proposes par le 
gouvernem ent federal, et on t rejete par contre l’initiative populaire «pour le droit ä la vie». 
L a frequentation  des urnes n’a pas cause de surprise. Q uantitativem ent, eile correspondait 
ä  celle des deux scrutins precedents. Q ualitativem ent, eile suivait un m odele plus ou m oins 
c o n n u : les electeurs se recrutaient com m e d ’habitude parm i les individus äges, maries, 
ayant un bon  niveau d ’instruction , occupant une position professionnelle elevee, residant 
dans des regions rurales. De plus, il ressort de l’analyse que c’etait l’initiative populaire qui 
a  m obilise l’electorat. A  travers «le d ro it ä  la  vie», les Eglises, ainsi que les organisations 
qui lui sont affiliees, sem blaient cette fois-ci avoir reussi ä  activer le clivage religieux, et 
par lä, ä  jo u er un röle m obilisateur essentiel (graphique 2).
Les trois projets de nature financiere n’on t pas eveille un grand interet parm i l’electorat 
(graphique 1, tableau 2). Sans se sentir particulierem ent concernes, les votants ne se m on- 
traien t pas non  plus bien inform es. Leurs choix se faisaient en partie sur la base des conside- 
rations subjectives. E n d ’autres term es, contrairem ent ä  ce que l’on  pourra it s’attendre, les 
criteres socio-econom iques ne se revelaient pas particulierem ent relevants (tableau 3). 
Q uan t ä la justification  des votes, on  constate une certaine sym etrie entre les m otifs avances 
p a r les supporters et ceux par les opposants. En ce qui concernent les droits de tim bre et 
l’eau distillee, il s’agissait chez les uns de la Sympathie, de la loyaute vis-ä-vis des autorites 
föderales, et chez les autres, des sentim ents federalistes ou antietatiques. Q uant ä l’aide au 
ble, c’etait -  d ’une p a rt -  le ressentim ent contre le «favoritism e» ä l’egard de l’agriculture, 
et d ’autre part, la  solidarite avec les m euniers et les petits paysans (tableau 4).
A  propos de l’initiative populaire «pour le d ro it ä  la vie», les electeurs dans l’ensem ble se 
sentaient concernes. E n mem e tem ps, ils se m ontraien t relativem ent bien inform es (gra
phique 1). Ceci malgre la tendance ä reduire le problem e du «droit ä la vie» ä celui de l’inter- 
rup tion  de la grossesse (tableau 6). Les preferences face ä l’initiative se faisaient en fonction 
des clivages tres nets. O n pourra it mem e parier de Polarisation des votants. D ans le choix 
politique, la stratification socio-dem ographique et culturelle se revelait determ inante. Les 
votants favorables ä  l’initiative par exemple provenaient disproportionnellem ent des 
groupes d ’individus croyants, pratiquants, catholiques, äges, residant dans des regions ru 
rales. Les niveaux d ’instruction , ainsi que la profession jouaien t par consequent un certain 
röle (tableau 7). D ans la justification  des votes (tableau 8), les supporters em pruntaient 
des argum ents plus ou m oins abstraits. Ils avaient tendance ä se referer ä des valeurs m orales 
et aux autorites superieures. Par contre, les opposants ä  l’initiative faisaient le plus souvent 
appel aux valeurs individualistes et avan?aient des argum ents pragm atiques. Ceci se tradui- 
sait ä  travers leurs critiques contre les «lacunes» de l’initiative populaire.



La votation  du 9 ju in  1985 m ontre une fois de plus que la dem ocratie semi-directe arrive 
ä  activer sim ultanem ent plusieures dim ensions, et que les choix politiques de l’electorat 
resultent ä la fois des caracteristiques socio-econom iques ainsi que des facteurs culturels 
et psychologiques.
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8001 Zürich

VOX-Analysen nun von drei wissenschaftlichen Instituten betreut

Sehr geehrte D am en und  H erren,

VOX-Nachanalysen eidgenössischer U rnengänge erscheinen seit 1977. Sie halten Nr. 26 in 
der H and, erstm als aus Zürich.
Als ich vor 10 Jahren m it Konzept und H auptspendern  H errn  Prof. Dr. E rich G rüner 
anfragte, ob er an  einer Zusam m enarbeit, insbesondere an  einer unabhängigen und  allge
meinverständlichen K om m entierung interessiert sei, stiess ich au f  spontane K ooperations
bereitschaft. Wenn VOX inzwischen bekannt und  geschätzt wurde, ist dies ein wesentliches 
Verdienst von H errn  G rüner und seinen A ssistenten. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt.
Die Em eritierung des unerm üdlichen M itträgers von VOX ist A nlass zu einer Besinnung 
und  N euorientierung, unter B eibehaltung des B ew ährten: Wenn VOX erfolgreich weiter
entwickelt werden soll -  Stichworte sind T hem enkontinuität, U niversalität, M ethodenver
besserung und  gesamtschweizerische A usrichtung -  erscheint tro tz  des unverm eidlichen 
M ehraufw andes eine breitere personelle A bstützung, insbesondere der E inbezug von 
W issenschaftlern aus der Westschweiz, sinnvoll.
Auch je tz t trafen meine A nfragen au f  Interesse, sodass bereits im laufenden Jah r eine neue 
Regelung erprobt werden kann: VOX I und  111-85 werden wie bisher im Forschungs
zen trum  für schweizerische Politik in Bern, VOX 11-85 von H errn  Prof. Dr. U lrich Klöti, 
dem  Leiter der Forschungsstelle für politische W issenschaft an  der Universität Zürich und 
VOX-IV von H errn  Prof. Dr. Paolo U rio, dem Leiter des D epartem ent des sciences poli- 
tiques an der Universität G enf, bearbeitet.
VOX-Nachanalysen leben vor allem von Spenden und  preisgünstigen A nschlussunter
suchungen jeweils interessierter Kreise. N ehm en Sie bitte frühzeitig K ontakt au f m it uns, 
dam it wir Fragebogen, E rhebung und Auswertung planen können.

Die VOX-M itarbeiter danken Lesern und  Spendern für vergangene und zukünftige U nter
stützung und grüssen freundlich,

Schweizerische G esellschaft für praktische Sozialforschung 
D er Leiter des Forschungsinstitutes

Dr. W erner Ebersold
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